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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

1) Stadt Reichelsheim 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

  

1 

1 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

2) Gemeinde Rockenberg 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

5) Magistrat der Stadt Hungen 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

6) Magistrat der Stadt Bad Nauheim 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

zu 2) Der Stellungnahme wird gefolgt. Die Stadt Bad Nauheim wird zukünftig im Rahmen 

von Bauleitplanverfahren per Mail beteiligt.  

 

  

1 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

9) Kreisausschuss des Wetteraukreises 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 

 

zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Hinweis auf den erforderlichen 

Löschwasserbedarf gem. DVGW Regelwerk – Arbeitsblatt W 405 ist in der Ergänzungs-

satzung bereits enthalten.  

 
 

 

 

 

 

 
zu 5) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Umsetzung 

beachtet.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 

 

 

 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die betreffenden Belange werden 

im Rahmen der konkreten Ausführungsplanung berücksichtigt.  

 

 
 

zu 7) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

zu 8) Der Bitte wird gefolgt und die Fachstelle für Naturschutz und Landschaftspflege über 

das Inkrafttreten der Satzung informiert.  

 

 

zu 9) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 10) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In den Planunterlagen erfolgt eine 

redaktionelle Anpassung in Bezug auf den geänderten Sachverhalt.  

 

 

 

zu 11) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

zu 12) Der Stellungnahme wurde bereits gefolgt und die Plankarte enthält eine Vermaßung. 

Um die Lesbarkeit zu erhöhen, erfolgt eine Anpassung der Farbgebung. Zudem wird 

die Vermaßung des Baufensters ergänzt.  
 

zu 13) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Ergänzungssatzung enthält be-

reits eine Regelung zum Maß der baulichen Nutzung. Da im Rahmen einer Satzung 

nach § 34 (4) BauGB nur einzelne Festsetzungen getroffen werden dürfen, wäre mit 

einer zusätzlichen Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung der Grad der zulässigen 

Regelungsdichte einer Ergänzungssatzung überschritten (vgl. Rixner, F., Biedermann, 

R., Steger, S. (Hrsg.) 2010, Systematischer Praxiskommentar BauGB/BauNVO). Da das 

Plangebiet hinreichend durch die bauliche Nutzung der angrenzenden Bebauung ge-

prägt ist, ergibt sich die zulässige Art der baulichen Nutzung aus der Eigenart der nä-

heren Umgebung. 
 

zu 14) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung in 

den Planunterlagen.  
 

zu 15) Dem Hinweis wurde bereits gefolgt. Die Ergänzungssatzung enthält nur einzelne 

Festsetzungen.  

  

12 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

11) Regierungspräsidium Darmstadt 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1) Die Ausführungen zur Planung zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 

 

 

zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In den Planunterlagen erfolgt eine 

redaktionelle Anpassung in Bezug auf den geänderten Sachverhalt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
zu 4) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 5) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

zu 7) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 8) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

 

zu 9) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 10) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 
zu 11) Der Bitte wird gefolgt und eine digitale Ausfertigung der in Kraft getretenen 

Einbeziehungssatzung an das genannte Funktionspostfach des Regierungspräsidiums 

Darmstadt übersandt. 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 

 

 
 

zu 12) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 
zu 13) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 14) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Kampfmittelräumdienst wurde direkt 

am Verfahren beteiligt und hat keine Bedenken geäußert.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

14) Amt für Bodenmanagement Büdingen 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

15) Straßenverkehrsbehörde der Gemeinde Wölfersheim 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

16) Regionalverband FrankfurtRheinMain 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

17) Landesamt für Denkmalpflege hessenArchäologie 

 Abt. Archäologische Denkmalpflege 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 
zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

1a) Die Autobahn GmbH des Bundes 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 
 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

20) Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 
zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die in der Ergänzungssatzung „Kuh-

weg (Ecke L3136)“ ausgewiesenen Stellplätze stellen lediglich nachrichtlich den vor-

handenen Bestand dar. Die Anlage neuer Stellplätze ist nicht vorgesehen. Die vorhan-

denen Stellplätze existieren dort bereits seit ca. 1970, sie wurden bereits mit dem Bau 

des Kindergartens „Wohnbach“ angelegt, der in 2006 durch einen Neubau ersetzt 

wurde. Somit bestehen die Stellplätze bereits vor der Herstellung der Teilumgehung 

„L 3136“ (in der Zeit um 1980). Die Errichtung der Stellplätze wurde im Zuge der Rea-

lisierung der Teilumgehung vor Ort mit den Beteiligten konkretisiert und ausgeführt. 

Der Abstand der Stellplätze zum Fahrbahnrand der L 3136 beträgt ca. 8,5 m. Das fol-

gende Luftbild aus dem Jahr 1990 belegt, dass die Stellplätze schon seit langer Zeit 

vorhanden sind.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
 

 
 

Da lediglich bestehende Stellplätze dargestellt werden, welche bereits vor Realisie-

rung der Teilumgehung L3136 angelegt wurden, ist mit der Umsetzung der Ergän-

zungssatzung keine Errichtung im Sinne des § 23 (1) HStrG verbunden. Somit ist keine 

Ausnahmeregelung gem. § 23 (8) HStrG erforderlich.  
 

zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Parkplatzflächen am Berggartenweg 

liegen außerhalb des Geltungsbereiches und sind nicht Gegenstand des vorliegenden 

Bauleitplanverfahrens. 
 

zu 4) Der Stellungnahme wird dahingehend gefolgt, dass in der Satzung der Hinweis zur 

Nutzung von Sonnenenergie derart ergänzt wird, dass Solaranlagen nur in blendfreier 

Ausführung zulässig sind.  
 

zu 5) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 

zu 6) Der Bitte wird gefolgt und Hessen Mobil über das Inkrafttreten der Ergänzungssatzung 

informiert und eine digitale Version der Satzung übersandt.  

  

3 

4 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

21) Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 
 

 

 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2) Das Hinweisblatt wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren berücksich-

tigt.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anlage Hinweisblatt zur Information. 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

24) ovag Netz GmbH 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 In der Stellungnahme vom 13.07.2023 wurden allgemeine Hinweise zur bestehenden 

Versorgungssituation und zur Berücksichtigung der Bestandsanlagen formuliert. Diese 

Belange und Hinweise wurden in die Planunterlagen übernommen bzw. werden bei 

Umsetzung der Planung beachtet.  
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: Stellungnahme der ovag Netz GmbH vom 23.07.2023 mit Abwägung gemäß der 

Beschlussfassung des Gemeindevorstandes der Gemeinde Wölfersheim vom 

20.02.2024. 
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Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: Stellungnahme der ovag Netz GmbH vom 23.07.2023 mit Abwägung gemäß der 

Beschlussfassung des Gemeindevorstandes der Gemeinde Wölfersheim vom 

20.02.2024. 
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Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: Leitungsplan ovag Netz GmbH 
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Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

27) Oberhessengas Netz GmbH 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

28) Avacon Netz GmbH 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 
 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 
 

  

1 
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Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

30) Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

31) Naturschutzverbände (Gemeinsame Stellungnahme) 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, jedoch nicht weiterverfolgt. Eine 

möglichst naturnahe Gestaltung der Gartenflächen wird angestrebt. Es wurden wei-

terhin Festsetzungen zum Erhalt und zum Ersatz von Gehölzen getroffen. Die genaue 

Ausgestaltung der gärtnerischen Anlagen sollte jedoch den Bauherren überlassen blei-

ben.  
 

zu 2) Der Stellungnahme wird dahingehend gefolgt, dass in der Begründung der Abschnitt 

zur Außenbeleuchtung entsprechend konkretisiert wird.  
 

zu 3) Der Stellungnahme wird dahingehend gefolgt, dass in der Begründung der Abschnitt 

zum naturschutzrechtlichen Ausgleich um den genannten Sachverhalt ergänzt wird.  
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Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

 

34) Bürger 1 

 

 

 Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, jedoch nicht weiterverfolgt. In einer 

Ergänzungssatzung nach § 34 (4) S. 1 Nr. 3 BauGB können lediglich einzelne Festset-

zungen getroffen werden und keine umfassenden normativen Regelungen der zuläs-

sigen Bebauung. Aus diesem Grund wird auf die Vorgabe einer bindenden Dachform 

verzichtet. Der Zulässigkeitsmaßstab für das geplante Gebäude ergibt sich aus der Ei-

genart der näheren Umgebung. Mit dem Haus „Atemzeit“ ist hier bereits ein Bauwerk 

mit einer relativ modernen Dachgestaltung vorhanden.  
 

zu 2) Die Fragen werden wie folgt beantwortet: Der Ausgleich ist während des gesamten 

Eingriffszeitraumes durch dauerhafte Unterhaltungspflege sicherzustellen. Gemäß 

§ 4c BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, erhebliche Umweltauswirkungen, die 

aufgrund der Durchführung von Bauleitplanungen eintreten, sowie die Durchführung 

von Ausgleichsmaßnahmen zu überwachen. Hierbei gibt es jedoch keine gesetzlichen 

Vorgaben hinsichtlich des Zeitpunktes und des Umfangs des Monitorings.  
 

zu 3) Der Stellungnahme wurde bereits dahingehend gefolgt, dass der vorhandene 

Gehölzbestand im Bereich des Baugrundstückes weitgehend zum Erhalt festgesetzt 

wurde und durch weitere Anpflanzungen zu ergänzen ist. Für die Flächen außerhalb 

des Baufensters erfolgte eine Festsetzung als private Grünfläche mit Regelungen zur 

Freiflächengestaltung. Die Flurstücke 881 und 883 befinden sich nicht im Besitz der 

Kommune oder der Bauherrschaft und stehen deshalb für einen Ausgleich nicht zur 

Verfügung.  

34 
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Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, OT Wohnbach 

Ergänzungssatzung (Einbeziehungssatzung) für das Gebiet „Kuhweg (Ecke L3136)“ 

Abwägung Verfahren § 4a (3) BauGB i.V.m §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

zu 4) Die Stellungsnahme wird wie folgt erwidert: Der erforderliche Umfang der Sachver-

haltsermittlung richtet sich spezifisch nach den örtlichen Gegebenheiten. Wenn be-

reits während der Übersichtsbegehung klar wird, dass es sich hier um einen Lebens-

raum handelt, bei dem aufgrund der Habitatausstattung das faunistische Potenzial 

klar erkennbar ist, ist eine Erfassung der Arten nicht zwingend notwendig und wurde 

seitens der Fachbehörde auch nicht gefordert. Durch die unter § 6e der Ergänzungs-

satzung getroffene Bauzeitenregelung ist gewährleistet, dass es zu keiner erheblichen 

Störung von Brutvögeln kommt. Da die Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit beginnen, 

ist während der Bauphase nicht mit einer Ansiedlung störungsempfindlicher Brutvögel 

in einem diesbezüglich relevanten Umkreis zu rechnen. 
 

zu 5) Der Einwand wird zur Kenntnis genommen. Gemäß § 6e der Ergänzungssatzung sind 

pro gefundener Baumhöhle sowohl eine künstliche Vogelnisthilfe als auch ein künstli-

ches Fledermausquartier in angrenzenden Gehölzbeständen anzubringen, unabhängig 

von einem Besatz der Baumhöhle. Dieser Ausgleich wird aus fachlicher Sicht als aus-

reichend betrachtet. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das 

Baufenster so platziert wurde, dass der vorhandene Gehölzbestand weitgehend zum 

Erhalt festgesetzt werden konnte. Fällungsbedingte Baumhöhlenverluste sind deshalb 

eher unwahrscheinlich. Gemäß § 15 (2) BNatSchG ist der Eingriffsverursacher für den 

Ausgleich zuständig.  
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